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2030 
Erste Verordnung 

zur Ändenmg der Verordnung über richter
und beamtenrechtliche Zuständigkeiten 

im Geschäftsbereich des Justizministeriums 
(Zuständigkeitsverordnung Ill - ZustVO Ji.VI) 

Vom 7. l\Iärz 2001 

Aufgrund des 

- § 3 Abs. 3 und des § 180 Satz 2 des ·Beamtengese:zes 
für das Land Nordrhein-Westfale:a (Landesbeamtenge
setz - LBG) in der Fassung der Bekar"-'1.tmacnu:J.g vom 
1. lVIai 1981 (GV. J\TRW. S. 234), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 12. Dezember 2000 (GV. KRW. S. 746), in 
Verbindung mit § 4 Abs. l Satz 1 des Richtergesetzes 
für das Land Kordrhein-Westfalen (Landesrichte:-ge
setz - LRiG) vom 29. :i.\färz 1966 (GV. XRW. S. 217), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. April 1999 
(GV. l\TRW. S. 148), 

- § 126 Abs. 3 Xr. 2 Satz 2 des Beamter-.reötsrahmer:ge
setzes (BRRG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 31. i\Iärz 1999 (BGBL I S. 654) in Verbindung rr.ic 
§ 71 Abs. 3 des Deutschen Richtergesetzes (DRiG) in der 
Fassung der Be..lranntmachu..llg vom 19. April 1972 
(BGBL I S. 713), zuletzt geändert durch ~-'\rtikel 7 des 
Gesetzes vom 6. August 1998 (BGBL I S. 2026), 

- § 3 Abs. 1 der Verordnung über die Ernennung, 
Entlassung und Zurruhesetzung der Beamten U!ld 
Richter des Landes ~ordrhein-\Vestfalen vom 27. Ju:ai 
1978 (GV. ="i""RW. S. 286). zuletzt geändert durch Ve:-ord
nung vom 2. September 1997 (GV. ::'sl""RW. S. 314), 

- § 9 Abs. 3 und des § 30 Abs. 2 des Sozialgerichtsgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Septem
ber 1975 (BGBL I S. 2535), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 31. August 1998 (BGBl. I S. 2600), 

- § 15 Abs. 2 tmd des § 34 Abs. 2 des Arbe:.tsgerichtsgeset
zes in der Fassung der Bekanntmacht.mg vom 2. Juli 
1979 (BGBL I S. 853), zuletzt geändert d:i:-ch Gesetz vom 
30. März 2000 (BGBl. I S. 333), :.n Verbi::1d::ng mit§ l der 
Verorci.'1.ung zur Übertragung von Err.iächtigu::igen im 
Bereich der Arbeitsgericn'.:sbarkeit vom 9. Jani.;.ar 2001 
(GV. :i\""RW. S. 36), 

- § 224 der Bundesrechtsamvaltsordnung vom 1. August 
1959 (BGBl. I S. 565), zuletzt geänciert durch Gesetz vom 
9. J.Iärz 2000 (BGBL I S. 182), 

- § 13 Satz l der Ve:-ordn:u:g zur einl:eifüchen Regelung 
der Gerichtsverfassung vom 20. iVIärz 1935 (RGBl. I 
s. 403) 

wird fü:- den Geschäftsbe:-eicr.. des Justizministericlms 
verordnet: 

Artikel I 

Die Verordnu!lg über ricl:.ter- und beamtenrechtliche 
Zuständigkeiten im Geschäftsoereich des Justiz:::nin:.ste
riums von 22. !VIa:. 2000 (GV. ::-..'"RW. 2000 S. 494) wird w:.e 
folgt geändert: 

i. In § 2 Abs. 3 wird nach cien Worten „der Besoldungs
gruppe R l" der Kla!nnerz:.isatz ,,(ohne Amtszulage)" 
eingefügt. 

2. In § 3 Abs. 3 wird Satz 2 wie folgt neu ge:asst: 

„Dies gilt auch fü:- die Zuweisung einer Tätigkeit nach 
den§§ 123a BRRG, 71 Abs. 3 DR:.G." 

3. In § 4 Abs. 1 wird folgende neue )Jummer 10 angefügt: 

,,10. Entscheidungen über d:.e Teilnahme a!l Fortbil
dungsve:-a!lstaltungen." 

4. § 4 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) Es wi:-d folgende neue )ium!!le:- 1 eingefügt: 

„1. Entscheidungen über die Versetzung einer 
Richterin ode:- eines Richte:-s im Interesse der 
Rechtspflege (§ 31 DRiG) so,vie über die -C-ber-

trag:ing ebes anderer:. Ric:1tera:o.'.:s oder die 
A::ntsentheb:mg :!lfolge Veränderung der Ge
richtsorganisatior: (§ 32 DRiG)," 

o) Die bisnerige:a Kummern 1 b:.s 3 werden ::'Ju!:"lmern 2 
bis 4. 

A:-tikelII 

Diese Verordr:u:ag tritt a• Tage nac:1 farer VerkJ.ndung 
ir: Y:..raft. 

Düsseldor::, de:a 7. ::VIärz 2C01 

Der Jüstizminister 
des Landes Kordrhein-Westfalen 

Jocnen Dieckman!l 

- GV. :xmv. 2001 s. 102. 

2126 
Verordnung 

zur Verhütung übertragbarer Krankheiten 
durch selbsthergestellte Arzneimittel 

im Rahmen der Ausübung der Heilkunde 
(Landesarzneimittelverordnung- LAV-NRW -) 

Vom 21. :.\färz 2001 

Aufgnmd des § 17 Abs. 4 des Infektionsschutzgesetzes -
IfSG - vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045) in Verbindung 
mit§ 10 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkei
ten nach dem Infektionsschutzgesetz - ZVO-IiSG - vom 
28. ::'Jovember 2000 (GV. KRW. S. 701) wird verordnet: 

§ 1 
~-'\.nwendu::.1gsbe:-eich 

(1) Diese Verordnung gilt für das Herstellen oder 
A„nwenden von Arzneimitteln aus tierischen Ausgangs
materialien von Rindern, Sc!l.afe:a oder Ziegen im Rah
men der Ausübu..llg der Heilkunde. 

(2) Diese Verordnung gilt nicht für Arzneimittel, ciie 
zum Z,vecke der Abgabe an andere hergestellt ·werden. 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

(1) iuzneimittel sind Stoffe- und Zubereitungen aus 
Stoffen, die dazu bestimmt sind, durch Anwendung am 
oder im menschlichen Körper 

1. Krankheiten, Leide:a, Körperschäden oder krankhafte 
Beschwerden zu heilen, zu linde:cn, zu verhü:e!l oder z~ 
erken:aen, 

2. die Beschaffenheit, den Zustand oder die Funkt:.o!l des 
Körpers oder seelische Zustär:de erkennen zu lassen, 

3. vom menschlichen Körper erzeugte Wi:-kstof:e oder 
Körperflüssigkeiten zu ersetzen, 

f. Krankheitserreger, Parasite!l oder körperfremde 
Stoffe abzU\vehre!l, zu beseitigen oder unschädi:.ch z:;. 
machen oder 

5. die Bescb.affenheit, den Zustand oder die Funktio!l des 
Körpers oder seelische Zustände zu beeinfbssen. 

(2) Stoffe :.m Sinne dieser Verordnung sind 

1. chemische Verbindungen sowie deren natürlich vor
kommenden Gemische und Lösungen, 

2. Tierkörper, auch lebender Tiere, sowie Körperteile, 
-bestandteile und Stoffwechselprodukte vom Tier in 
bearbeitetem oder unbearbeiteten Zustand. 

(3) Herstellen ist das Gewinnen, das Anfertigen, das 
Zubereiten, das Be- oder Verarbeiten, das Umfüllen 
einschließlich Abfüllen, das Abpac~en und das Kenn
zeic:1nen. 

(4) Anwer:den ist der Gebrauch von Arzneimitteln 
ciurch Aufbringen auf den r.ienschlichen Körper oder 
Einbringen in den menschlichen Körper. 



(5) kve::.-keh::.-bringen ist die Abgabe an aicdere. 

(6) Ausübur:.g cier Heilkunde i:'.Il Sir:ne c.ieser Verord
nur:.g ist jede beruis- oder gewerbsmäßig vorge:ior:1.mene 
Tätigkeit zc:r FeststeEur:.g, He~lung oder Lic1derung vo::i 
Krankheiten, Leiden ocier Körpe::.-schäden bei Menschen. 

§ 3 
Verbot 

(l) Es ist ve:-ooten, sefost hergestellte Arzneimittel 
anzu,ver:den. die aus Tt.vrnus ode'r :VIilz von n1e~!" als 
sechs l\:Ionater:. alten Rindern sowie von Schafen oder 
Ziegen alle::.- i\ltersklassen hergestellt ,vu.rden. 

(2) Es ist verboten, seibst hergestellte Arzr:.eir2ittel 
anzmvenden. die ::ücl:.t die Siche::.-heitsanforderm1gen h:.n
sichtlich der -C-oertragu:ig des BSE-Erregers eriü.ller:, die 
in den Bek. d. Bundesinstitutes für A.rzneimit'.:el und 
Medizinprodukte v. 25. 9. 1995 (BAnz. Xr. 210, S. 11604) 
und 28.3.1996 (BAnz. Nr. 67, S. 4158) aufgestellt ·wurden. 

§4 
Anzeigepfiicnt 

Personen, die Arzneimittel aus tierischem Ausgangs
material selbst herstellen und anwenden. ohne sie l!l Cien 
Verkehr zu bringen, haben dies vor · Auinal,..!Y!e der 
Tätigkeit bei c.e::n Kreis oder der kreisfreien Stadt 
(Untere Gesundheitsbehörde) anzuzeigen. In der Anzeige 
ist die Art der Tätigkeit anzugeben. 

§ 5 
Dokumentation 

(1) Die Herstelkng und Prüfung der Arzneimittel ist zu 
dokumentieren. Alle Aufzeichr::.ungen über die Herstel
lu!lg und Pr"Jfung der .Arzneimittel sind vollstär:.dig 1..,.nd 
mindestens zwanzig Jahre au:i'zubewahren. Die Aufzeich
nungen müssen klar und deutlich, fehlerfrei unci auf dem 
neuesten Stand sein. Der ursprfü1gliche Inhalt einer 
Eintragung darf \,·eder mittels Durchstreichen noch ad 
andere ·weise unleserlich gemacht werden. 

(2) Wer-den die Aufzeichnungen mit elektronischen, 
pno:ographischen oder ar::.de:-en Datenverarbeitungssys
temen gemacht, muss mindestens sichergestellt sein, dass 
die Daten wäl:1rend de!· Dauer der Aufbewahrungsfrist 
verfügba::.- sind und innerhalb einer angemessenen Frist 
lesbar gemacht werden kö::inen. Die gespeicherten Date:i 
müssen gegen Verlust und Bescnädigung geschützt wer
den. 

§ 6 
U nterrich:ungspfüchten 

(1) Die behandelnde Person hat dem Kreis oder der 
kreisfreien Stacit (untere Gesundheitsbehörde) unverzüg
lich, spä'.:estens aber innerhalb von 15 Tagen nach Be
kanntwerden. über alle ur:erwünschten Ereignisse zu 
unterrichten,· die bei einer Heilbehandlung - mit den 
Arzneimitteln auftreten. Die "Cnterrichtung muss alle 
notwendigen Angaben wie Bezeichnung des Produktes 
und venvendetes Ausgangsmaterial enthalten. Von der 
Person, bei der das unenvür.schte Ereignis aufgetreterc 
ist, sind das Geburtsdatum und das Geschlecht anzuge
ben. 

(2) Sonstige berufsrechtliche Mitteilungspflichten blei
ben unberührt. 

§ 7 
Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 1 Nr. 4 des 
Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 

1. entgegen § 4 oder § 8 Abs. 2 das Herstellen und 
Anwenden nicht anzeigt, 

2. seinen ünten-ichtungspflichten nach § 6 Abs. 1 nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
nachkommt. 

§ 8 
In-Kraft-Tre:en. 

Übergangsregelungen 

103 

(1) Die Verorc:L"!1.mg t:-:.tt a:::1 l'age nach ihrer Verkün
dung in Kraft. 

(2) Persor_en, die bei In-Kraft-Tr-eten dieser Verord
n:u~g die Tätigkeiten ausü:Je!l~ haben diese späteste:Gs 
einen :.V!onat nach In-F..raft-Treten dieser Verordnung 
anzuzeige~. 

Düsseldorf, d.e::i 21. }Iärz 2001 

Die }Iinisterin 
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für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit 
des Landes Xordrhein-Westfalen 

Birgit Fiscner 

- GV. :-TRW. 2001 S. 102. 

Drittes Gesetz 
zur Anderung des Gesetzes 

über die Erhebung von Kirchensteuern 
im Land Nordrhein-Westfalen 

Vom 6. ::.\Iärz 2001 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Artikel! 

Das Gesetz :iber die Erheb:mg von Kirchensteuen, i::n 
Land X ordrhein-Westfalen (Kirchensteuergesetz 
KiStG) ir.. der Fassung der Bekanntmachung vom 
22. April 1975 (GV. 2'RW. S. 438), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 17. Dezember 1985 (GV. NR\V. S. 766), wird 
,vie folgt geändert: 

1. § 3 Abs. 2 erhält folgende Fassu!lg: 

,.(2) Die Kirchensteuerpfiicht endet bei einem nach 
1'Ia3gabe der geltenden staatlichen Vorschriften er
klärten Kirchernrnstritt mit dem Ablauf des Kalen
dermonats, in dem die Erklä::.-ung des Kirchenaustritts 
wirksam geworden ist." 

2. § 4 wird \Vie folgt geändert: 

a) Absatz 1 v:ird wie folgt geändert: 

aa) Kc;.rr.mer 4 erhält folgende Fassung: 

,,4. als allgemeines Kirchgeld," 

bo) Es wird folgende neue Nummer 5 angefügt: 

,,;i. als besonderes Kirchgeld von Kirchen
steuerpflichtigen, deren Ehegatte nicht 
kirchensteuerpflichtig ist." 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) Vor Berechnung der Kirchensteuer nach Ab
satz l Kr. 1 Buchstabea sind die Eir~~ommensteuer 
und die Lohnsteuer nach :liiaßgabe des § 51a des 
Einkommensteuergesetzes in seiner jeweiligen 
Fassung zu ermitteln. ·wird für das besondere 
Kirchgeld nach Absatz 1 2\fr. 5 das zu versteuernde 
Einkommen im Sinne des Einkommensteuergeset
zes als Bemessungsgrundlage bestimmt, so ist der 
Betr«g maßgebend, der auch für die Ermittlung 
der Einkommensteuer nach Satz 1 zugrunde zu 
legen ist." 

c) In Absatz 4 werden folgende neue Sätze 2 und 3 
angefügt: 

,,Eine Kirchensteuer nach Absatz 1 Nr. 1 Buch
stabe a ist stets auf ein besonderes Kirchgeld nach 
Absatz 1 Kr. 5 anzureclu1en. Auf ein besonderes 
Kirchgeld sind auch die Beiträge anzurechnen, die 
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der r..:.cht kircnensteüerpflichtige Ehegatte als 
:i.vfüglied eir:er öffentlich-rechtlicnen Religionsge
::neinschaft, die ke!.::::e Kirchensteuern erheot, e::1.t
:-:.chtet hat:= 

3. § 5 erhält folgende Fassung: 

,,(1) Auf die im § 4 Aos. 1 Xr. 1 b:.s 3 ur:a ;i 

bezeicl-.r..eten Kirche::1.steue::-:1 fir..den die Vorschr:.iten 
:für die Einko::nmensteuer und die Lohnste'.ler, i:::lsbe
sondere die Vorschriften über das Lohnabzugsverfah
ren, d:.e Vorschriften für äie Grundsteuer und die 
Vorschriften :für d:e Ver::nögensteuer entsprechende 
A„'lwendung. 

(2) Besteh: die Kirchensteuerp:flicht n::.cht währe::1.d 
des ganzen Kalenderjahres, ,vird :für jeden Kalender
monat, in äer.:i. die ~rchenste:ierpflicnt gegeben :.st, je 
ein Zwölftel des Betrages erhoben, der sich bei 
ganzjähriger Kirchensteuerpflicht als Jahressteuer
schuld ergeben würde. Dies gilt - vorbehaltlich des 
Satzes 3 - jedoch nicht, wenn mit dem Begi:m-1 oder 
Ende der Iürchensteueroiiicht währer:d des Kalen
derjahres gleichzeitig die unbeschränkte Einkom
mensteuerpflicht beginnt oder endet. Satz 1 ist auch 
anzmvenden, wenn h den Fällen des § 2 Abs. 7 Satz 3 
des Einkommensteuergesetzes in eine Veraniagung 
zur unbeschränkten Ehlkommensteuerpflicht die 
während der beschränkten Einko:rmnensteuerpflicht 
erzielten inländischen Einkünfte einbezogen ,vorden 
sind." · 

4. § 6 ,vird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 11. Hafosatz wird nach dem Wort 
Einkommensteuer der Klammerzusatz,,(§§ 26, 26b 
des Einkommensteuergesetzes)" eingefügt. 

b) In Absatz 3 werden nach dem Wort F..irchensteue:c
arten die ·worte ,,- mi: Ausnahme des besonderen 
Kirchgelds nach§ 4 Abs. l Nr. 5 -" eingefügt. 

5. § 7 Abs, 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) Werden die Ehegatten z1-<sammen zur Einkom
mensteuer veranlagt(§ 26b des Einkom• ensteuerge
setzes), so ist bei dem steuerpflichtigen Ehegatten die 
Kirchensteuer in der Form des Zuschlags zur Ein
kommensteuer anteilig zu berechnen. Die Kirchen
steuer ist nach dem 'l"eil der - nach :i.\faßgabe des § 4 
Abs. 2 Satz 1 ermittelten - gemeinsamen Einkommen
steuer zu berechnen, der auf den steuerpflichtige::i 
Ehegatten entfällt, wenn die gemeinsame Steuer im 
Verhältnis der Einkommensteuerbeträge, die sich bei 
Anwendung des § 32 a Abs. l bis 3 des Einkommen
steuergesetzes (Einkommensteuertarif) auf die Ein
künfte eines jeden Ehegatten ergeben würden, auf die 
Ehegatten verteilt wird." 

ö. § 8 wird ,-...ie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) Die Vorschriften des Fünften Teils Zweiter 
Abschnitt der Abgabenordnung (Verzinsung, 
Säumniszuschläge) unä. die Vorschriften des Acl:
ten Teils der Abgabenordnung (Straf- und Buß
geldvorschriften, Straf- und Bußgeldverfahren) 
sind nicht anzuwer.den." 

b) In Absatz 3 erhält der 1. Halbsatz folgende Fas
sung: 

„Für die Entstehung der Steuerschuld bei den 
Kirchensteuern vom Einkommen, beir.i allgemei
nen und beim besonderen Kirchgeld gelten die 
Vorschriften über die Entstehung der Steuer
schuld bei der Einkommensteuer;" 

c) In Absatz 4 wird Satz 3 gestrichen. 

d) Absatz 5 wird gestrichen. 

7. § 9 erhält folgende Fassung: 

„Auf Antrag der Diözesen der Katholischen Kirche 
oder auf Antrag der Eva!lgelischen Landeskirchen 
hat das für die Landesfina:r:zverwaltung zuständige 

:VI:.::1.iste::-:.:1r:J. der: FinanzäTitern cie Venvaltung der 
F..irchens:el..ern vom Ei::iko::nmen und Vermöge:r: unä. 
des besonderer.. Kirchgelds zu übert:cagen. Wirc die 
Kirchensteuer vom Einkomme::1 auf Grunä. e:.::1.es 
besonderen Tarifs oder als beso::ideres Kirchgeld 
erhoben, so besteht die Verpfüchtüng zur Übertra
gl..ng nur hinsichtlich der Steuerpflichtigen, c.ie z;,.::
Einkom::nensteuer oder Lohnsteuer herangezogen 
,verden. In den übrigen Fäilen - mi: A:i.snahme des 
allgemeinen Y,.irchgelds - kar:n den Finanzä::nter:i die 
Venva!tung der Kirchensteuer übe:ctragen ,ve:cde::1, 
Die tbernahme der Venvaltung erfolgt gegen eine zu 
vereinbarende Vergetung." 

8. In§ 10 Abs. 2 werden die Worte „der Finanzmir..ister 
i• Einvernehmen mif de~ Kultusminister" durch ci.ie 
vVorte „das für die Landesfinanzverwaltung Zü.stän
qige :XIinisterium im Einverneh„'!len mit den iür 

'-Kirchenangelegenheiten zuständigen :.\Jinis:eriurn" 
,;/ ersetzt. 

9. § 14 wird ,vie :folgt geändert: 

a) L11. Absatz 4 1.vird die Datums- ur:.d Fundstellenan
gabe „vom 6. Oktober 1965 (BGBl. I S.1477)" durch 
die Worte „in de!' jeweils geltenden Fassung" 
ersetzt. 

b) In Absatz 5 v;ird Satz 2 gestrichen. 

c) Ln. Absatz 6 wird folgender neuer Satz 2 angefügt: 

„Entsprechendes gilt, wern1 Bemess:;ngsgrundlage 
für das besondere Kirchgeld(§ 4 Abs. l Nr. 5) das zu 
versteuernde Einkommen (§ 4 Abs. 2 Satz 2) ist." 

10. In § 17 v;ird jeweils die Bezeichnung „der Kultus
minister und der Finanzminister" durch die Bezeich
nung „das für Kirchenangelegenheiter:. zu.ständige 
:viinisterium und das für die Landesfinanzverwaltung 
zuständige 1Iinisteriu..rn" ersetzt. 

11. § 18 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird die Bezeichnung „der Kultusmi
nister und der Finanzminister" durch die Bezeich
nung „das :für Kirchenangelege:c.heiten zuständige 
:);Iinisterium und das für die Landesfinanzverwal
tüng zuständige .iviinisterium" ersetzt. 

b) In Absatz 2 werden jewe:ls die Gesetzesangabe 
,,§ 8 Abs. 5" du:!.'ch ,,§ 8 Abs.~" und die Bezeich
nung „der Fina::izminister" durch „das für die 
Landesfinanzverwaltung zuständige :.VEnisterium" 
ersetzt. 

c) In Absatz 3 wird die Bezeichnung „der Kultusmi
nister und der Finanzminister" durch die Bezeich
nung „das für Kirchenangelegenheiten zuständige 
::.\linisterium und das für die La::idesfinanzverwal
tung zuständige :i.v!inisterium" ersetzt. 

Artikel II 

Das für Kirchenangelegenheiten zuständige Ministe
rium wird ermächtigt, den vVortlaut des Kirchensteuer
gesetzes im Einvernel:m1en mit dem für die Landesfinanz
verwaltung zuständigen :.\Iinisterium in eir..e:c Keufassung 
mit neuem Datum bekannt zu machen. 

Artikel III 

Dieses Gesetz tritt am 1. Janua:!.' 2001 in Kraft. 

Düsseldod, den 6. März 2001 

(L.S.) 

Die Landesregierung 
!\' ordrhein-Westfalen 

Der iVIinisterpräsident 

Wolfgang Clement 

Der Finanzminister 

Peer Steinbrück 

- GV. NRW. 2001 S. 103. 
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7122 
Bekanntmachung 

des Inkrafttretens des Staatsvertrages 
zwischen dem Land lVIecklenburg-Vorpommern 

und dem Land Kordrhein-Westfalen 
über die Zugehörigkeit der Wirtschaftsprüfer 

und der vereidigten Buchprüfer 
des Landes ::.Vlecklenburg-Vorpommern 

zum Versorgungswerk der Wirtschaftsprüfer 
und der vereidigten Buchprüfer 
im Lande Nordrhein-Westfalen 

Vom 13. iVIärz 2001 

~\facn.den die von de::n Land. Xordrhein-Westfalen t..r:d 
dem Land :vrecklenburg-Vorpommern a:isgefertigter: Ra
tiiikationsurkunden arr:. 20. Dezember 2000/i. März 2001 
ausgetauscht wurden, ist der Staatsvertrag gemä.3 Ar
tikel 8 Abs. 1 am 1. April 2001 ir: Kraft getreten. 

Düsseldorf, den 13 :VIärz 2001 

Der Ministerpräsident 
des Landes Nordrhein-Westfale!l 

{L.S.) Wolfgang Clement 

- GV. ?-l""RW. 2001 S. 105. 
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7831 
Erste Verordnung 

zur Anderung der Verordnung 
zur Erklärung des Landes Nordrhein-\Vestfalen 

zum :.\faul- und Klauenseuche-Schutzgebiet 
und zum Schutz vor einer Verschleppung 

der :.\faul- und Klauenseuche 
nach Nordrhein-Westfalen 

(iVIKS-VO-NRW) 

Vom 3. April 2001 

Aufgrur:d des§ 79 Abs. 3 in Verbindung mit§§ 17a, 18, 
20 Ai:Js. 2 des Tierseuchengesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 20. Dezember 1995 (BGBl. I 
S. 2038), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 
19. Februär 2001 (BGBl. I S. 226), und in Verbindung mit 
§ 3 der Verord..11.u_11.g über Ermächtigungen zum Erlass von 
Tierseuc!l.enverordnungen vom 11. lVIärz 1986 (GV. ::,RW. 
S. 185) verordnet das :l1inisterium für Umwelt und 
Katurschutz. Landwirtschaft und Verbraucherschutz des 
Landes Nordrhein-Westfalen: 

Artikel 1 

Die§§ 1 und 2 der MKS-VO-~~W vom 27. iVIärz 2001 
(GV. ::rnw. S. 82b) werden wie folgt gefasst: 

,,§ 1 
Transportbeschränkung für Equiden 

(1) iAJs Haustiere gehaltene Equiden dürfen außerhalb 
des Bestandes nicht transportiert werden. 

(2) Das zuständige Veterinäramt kann Ausnahmen von 
dem Verbot nach Absatz 1 zulassen. Eine Ausnahme kann 
insbesondere zugelassen werden für den Transport zu 
Pferdesportveranstaltungen, zum Decken L11. einer Deck
station, über die Landesgrenze sowie zum Rücken von 
Holz. 

(3) Die Ausnahme vom Verbot nach Absatz l darf nur 
erteilt werden, ,venn 

l. amtlich bescheinigt wurde, dass die zu transportieren
den Tiere in einem Zeitraum von drei ·wachen vor dem 
Transport keir..en Kontakt zu einem Klauer..tier hatten, 

2. seuchenhygienische Belar..ge nicht entgegenstehen und 

3. für den Fall der Verbringung über die Landesgrenze 
hinaus eine Zustirrmmng der für den Verbindungsort 
zuständigen Veterinärbehörde vorliegt. 

§2 
Schutzgebietserklärung, Transportbeschränkung 

für e:::npfängliche T.ere 

(1) Das Gebiet des Landes :::--Jordrhein-Westia:.en wird 
zum Schutzgebiet gegen die :llaul- .. md Kla:.ienseucne 
nach § 17 a Abs. l Tierseüchengesetz erlcärt. 

(2) Als Haustiere ge!l.al'.:ene F..lauentiere und Kameliden 
ä.ürfen außerhalb ä.es Bestandes nicht transportiert ,ver
den. 

(3) Das zuständige Veterinäramt kann Ausnahn:er. von 
Absatz 2 zulassen für Transporte, die aus Grünä.en des 
Tierschutzes erforderlich sinä. oder die unmittelbar zu 
einem Schlachtbetrieb erfoigen, der vom Herkunftsbe
trieb nicht mel1r als 150 km (Straßenentfernung) er..tfemt 
ist. Der Transport von Schafen zur Schlachtung kar.n im 
Einzelfall auch zugelassen werden, wenn die Schlachtung 
nur in einem Spezialschlachtbetrieb erfolgen kann und 
dieser weiter ais 150 km vom Herkunftsbetrieo entfernt 
ist. 

(4) Die Ausnahme vom Verba: nach Absatz 2 darf nur 
erteilt 1.verden, wenn sichergestelit ist, dass 

1. die Tiere während des Transportes nicht in Kontakt 
mit einem Tier aus einem anderen Bestand kommen, 

2. Fahrzeuge, die beim Transport der Tiere benutzt 
,verden, vor und nach dem Transport gereinigt und mit 

· einem wirksamen Desinfektionsmittel desinfiziert 
werden, 

3. seuchenhygienische Belange nicht entgegenstehen und 

4. die für den Schlachtbetrieb zuständige Veterinärbe
hörde dem Transport zugestimmt hat." 

Artikel 2 

Die Verordnung tritt am Tage der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 3. April 2001 

Die l\Iinisterin 
für Umwelt und )Jaturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
des Landes Kordrhein-Westfalen 

BärbelHönn 
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